
Anlage  13 (zu § 45 GLKrWO)

Der Wahlleiter"  der Gemeinde

Mehring

Zutreffendes ankreuzen [x oder in Druckschrifl ausfi)Ilen

Bekanntmachung  der  eingereichten  Wahlvorschläge
fürdie  Wahl  der  ersten  Bürgermeisterin  oder  des  ersten  Bürgermeisters2)'

am 8. März  2026

2  Für die Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters2) wurden folgende Wahlvorschläge bis Zum
08.fü.2026  (59. Tag  vor  dem  Wahltag),  4 8 Uhr, eingereicht:

voraussichtliche

Ordnungszahl
Name  des

Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort)

Bewerberin oder Bewerber
(Familienname, Vorname, evt1.3): Geburksname und akademische Grade, Beruf oder Stand,
enl.a): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sünstige Ämter, Gemeindeteil)

OI Christlich-Soziale  Llnion

und  Unabhängige

Beutlhauser,  Stephan,  Dipl.-Ing.  (FH),  Betriebsleiter,  1967,
Gemeinderat,  Mehring  GT  Öd

06 Freie  Wähler Buchner,  Robert,  Bankkaufmann,  1966,  Erster  Bürgermeister,

07 Bürger  FÜR  Mehring  e. V. Maier,  Jürgen,  Kaufmännischer  Angestellter,  1968,  Mehring  GT  Öd

g Für  die  Wahl  der  ersten  Bürgermeisterin  oder  des  ersten  Bürgermeisters  wurde  bis zum  08.01.2026  (59.  Tag  vor  dem  Wahl-

tag),  18 Uhr, kein  Wahlvorschlag  eingereicht.

0 Da kein Wahlvorschlag oder nur ein Wahlvorschlag rechtzeitig eingereicht wurde, können bis zum Donnerstag, dem
1 5.C)1.2026  (52. Tag  vor  dem  Wahltag),  18 Uhr, Wahlvorschläge  nachgereicht  werden.  Diese  können  dem  Wahleiter')  zu-

gesandt  oder  während  der  allgemeinen  Dienststunden

(üienstgebäude)

im

übergeben  werden.

, Zimmer  Nr.

Datum

08.01  .20

Joschko

Wahlleiter

Angeschlagen  am: 09.01.2026 abgenommen  am:

(Amtsblatt, Zeitung)

"  Nichtzutreffendes  streichen  oder  löschen.

2) Falls  nur  Bewerberinnen  oder  falls  nur  Bewerber  zur  Auswahl  stehen,  ist der  Text  anzupassen.

3) Falls  dies  auf  Wunsch  in den Stimmzettel  aufgenommen  wird.

Dieses Muster gilt für die Wahl der Landrätin oder des Landrats entsprechend. Bei den Angaben zur Person ist zusätzlich der Name der Gemeinde
anzugeben


